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Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wie viele Elektrofahrzeuge werden aktuell in Erfurt sowohl im öffentli-

chen als auch im privaten Bereich betrieben? 

 

Grundlage für die Auswertung ist das Register des Kraftfahrzeugbundesam-

tes. Aussagen können nur für die in Erfurt zugelassenen Fahrzeuge getroffen 

werden. Bei den uns zur Verfügung stehenden Daten kann nicht unterschie-

den werden, ob das Fahrzeug im öffentlichen oder privaten Bereich betrieben 

wird. Vielmehr kann nur über den Gewerbeschlüssel definiert werden, ob es 

sich um eine private oder gewerbliche Anmeldung handelt.  
 

Fahrzeugart insgesamt 
Anmeldung ist … 

gewerblich privat 

PKW 260 174 86 

LKW 21 20 1 

Kraftrad 18 9 9 

insgesamt 299 203 96 
Quelle: Kraftfahrzeugbundesamt; Stand: 31.12. 2019 

 

2. Wie haben sich die Zahlen bei den Zulassungen in den letzten fünf Jahren 

entwickelt? 

 

Entwicklung der Zahl der gewerblich und privat in der Landeshauptstadt Er-

furt zugelassenen Personenkraftwagen (PKW) mit Elektroantrieb:  

2015 43 

2016 74 

2017 116 

2018 156 

2019 260 
Quelle: Kraftfahrzeugbundesamt; Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres  

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  

 

Fraktion Die Linke 

Frau Maurer 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

Drucksache 2134/20,  Elektromobilität; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; 

öffentlich 

; öffentlich 

Journal-Nr.:  

 

 

 

Sehr geehrte Frau Maurer,  Erfurt,  
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3. Welche konkreten Änderungs- und Verbesserungsbedarfe sieht die Stadtverwaltung an 

den Rahmenbedingungen für die Zulassung bzw. für den Betrieb von Elektrofahrzeu-

gen? 

 

Voraussetzung für die Zulassung und den Betrieb von Elektrofahrzeugen ist eine Typenge-

nehmigung. In Deutschland ist das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die einzige Typgenehmi-

gungsbehörde. In den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und den Anwen-

derstaaten von ECE-Regelungen gibt es weitere Typgenehmigungsbehörden. Änderungs- 

und Verbesserungsbedarfe im Rahmen des Verfahrens zur Typengenehmigung sind der 

Stadtverwaltung nicht bekannt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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